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BAUAUFSICHTSAMT  
Bauleitplanung  
 
Dienstgebäude  
37308  Heilbad Heiligenstadt  
Leinegasse  11  
Zimmer 2.13  
 
Ihr/e Ansprechpartner/in  
Frau  Weiß  
 
Erreichbarkeit  
Telefon:  03606 650 -6351  
Telef ax :  03606 650 -9085  
 
bauaufsichtsamt@krei s-eic.de *  
 
Geschäftszeichen  
63.51101.001 / 2024 -635000056  
 
Sprechzeiten  
Montag, Dienstag, Freitag  
08:30 Uhr �± 12:00 Uhr  
Donnerstag  
08:30 Uhr �± 12:00 Uhr  
13:30 Uhr �± 17:00 Uhr  
 
 
 
 
Heilbad Heiligenstadt,  
24. Mai 2024  
 
 
Ihr Zeichen  
 
 
Ihr Schreiben vom  
 

 
Post anschrift  
Landkreis Eichsfeld  
Friedensplatz 8  
37308 Heilbad Heiligenstadt  
 
www.kreis -eic.de  
 
Bankverbindung  
Kreissparkasse Eichsfeld  
BIC:  HELADEF1EIC  
IBAN:  DE70 8205 7070 0200 0036 31  
 
Steuerdaten  
Umsatzsteuer - Identifikationsnummer  
DE 186 226 472  
 
* Die angegebene E -Mail -Adresse stellt keinen  
Zugang für elektronisch signierte sowie  
verschlüsselte elektronische Dokumente dar.  

 

Landkreis Eichsfeld  ·  PF 1162  ·  37301 Heilbad Heiligenstadt  

 

Gemeinde Gerbershausen  
vertreten durch den Bürgermeister o.V. i. A.  
Untere Dorfstraße 99 a  
37318 Gerbershausen  
 

 
 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach §  4 Abs.  1 
BauGB an der Bauleitplanung  
 
Ihre Anforderung einer Stellungnahme vom 11.04.2024  zum 
Entwurf des  F- Planes der Gemeinde Gerbershausen (Stand 
01/2024)  
 
 
Durch o.g. Bauleitplanung  werden folgende durch das Landratsamt zu 
vertretenden öffentlichen Belange berührt:  
 
1.  Belange des Naturschutzes  
2.  Belange der Wasserwirtschaft  
3.  Belange des Immissionsschutzes  
4.  Belange der Bauaufsicht �± Städtebau  
5.  Belange des Bodenschutz es/Altlasten  
6.  Belange des Denkmalschutzes  
 
Die Stellungnahme n der unteren Wasserbehörde sowie der unteren 
Denkmalschutzbehörde reiche ich Ihnen so schnell wie möglich nach.  
 
Mit freundlic hen Grüßen  
Im Auftrag  
 
 
Weiß  
 
Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.  
 
4 Anlagen  
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Anlage 1  zu r  Stellungnahme  zum Entwurf des F - Planes der Gemeinde Gerbers-
hausen (Stand 01/2024)  

 
 
Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Naturschutz  
 
 
1.   Keine Einwände  
 
 
2.   Einw endungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-
den werden können  

  
  
 

a)  Einwendungen  
 
b)  Rechtsgrundlagen  
 
c)  Möglichkeiten der Überwindung ( z. B.  Ausnahmen und Befreiungen)  

 
 
3.   Fachliche Stellungnahme  
 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-
ren können    

 
  Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan    
 

Betroffenheit von Sch utzgebieten und geschützten Biotopen   
Die in der Gemarkung Gerbershausen vorhandenen Schutzgebiete und ge -
schützten Biotope (OBK 1.0) wurden größtenteils nachrichtlich in die Darstel -
lungen des Flächennutzungsplans übernommen. Zu ergänzen sind die ge -
schüt zten Biotope der OBK 2.1.  

 
Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft  
Die im EKIS erfassten Kompensationsflächen (Flurbereinigungsverfahren) sind 
in die Darstellungen des Flächennutzungsplanes nachrichtlich zu übernehmen.  
 
Bis zur Einarbeitung der Daten wird die Zustimmung der Unteren Naturschutz -
behörde zum Vorhaben verweigert.  
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Anlage 3  zu r  Stellungnahme  zum Entwurf des F - Planes der Gemeinde Gerbers-
hausen (Stand 01/2024)  

 
 
Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Immissionsschutz  
 
 
1.   Keine Einwände  
 
 
2.   Einw endungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-
den werden können  

  
  
 

a)  Einwendungen  
 
b)  Rechtsgrundlagen  
 
c)  Möglichkeiten der Überwindung ( z. B.  Ausnahmen und Befreiungen)  

 
 
3.  X Fachliche Stellungnahme  
 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-
ren können    

 
 X Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan    
 

Mit der Aufstellung des Flächennutzungsplanes beabsichtigt die Gemeinde Gerbers-
hausen die sich aus der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung er -gebende Art der 
Bodennutzung zu regeln und den Bedarf an der standortge bundenen Bereitstellung 
von (Bau - )Flächen dem anzupassen.  
 

Im Rahmen der Flächennutzungsplanung ist sicherzustellen, dass die für eine 
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zugeordnet werden, 
dass u.a. schädliche Umwelteinwirkungen auf die dem Wohnen dienende Ge -
biete sowie sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden 
werden (§ 50 BImSchG).  

 
Im Zuge der weiteren Planungen (verbindliche Bauleitplanung, Sch ließen von 
Baulücken etc.) sind neben möglichen verkehrsbedingten Immissionen auch 
anlagenbedingte Immissionen bestands -  und planungsseitig zu berücksichti -
gen. Ggf. notwendige Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir -
kung bzw. zur Wahrung gesunde r Wohnverhältnisse sind zu dimensionieren 
und planungsrechtlich im Zuge einer sachgerechten Abwägung konfliktbewäl -
tigend umzusetzen (z.B. Kontingentierung, bauliche und technische Vorkeh -
rungen zum Immissionsschutz, freizuhaltende Schutzflächen, Nutzungsb e-
schränkungen etc.). Seite 2 von 2  

 
Rechtsgrundlagen:  
�‡�� �†�� ������ �%�X�Q�G�H�V- Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i.V.m. DIN 18005 �Ä�6�F�K�D�O�O��
�V�F�K�X�W�]���L�P���6�W�l�G�W�H�E�D�X�³�����'�,�1���������������Ä�*�H�U�l�X�V�F�K�N�R�Q�W�L�Q�J�H�Q�W�L�H�U�X�Q�J�³�����5�/�6���������Ä�5�L�F�K�W�O�L��
�Q�L�H�� �I�•�U�� �G�H�Q�� �/�l�U�P�V�F�K�X�W�]�� �D�Q�� �6�W�U�D�‰�H�Q�³, Sechster Allgemeinen Verwaltungsvor-
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schrift zum BImSchG �± TA Lärm, Erster Allgemeinen Ver -waltungsvorschrift 
zum BImSchG �± TA Luft sowie der Geruchsimmissions - richtlinie (GIRL)  
�‡���†���������†���������†�������$�E�V���������1�U�Q�����������X�Q�G���������%�D�X�*�%�� 
�‡���†�†�������X�Q�G���������%�D�X�1�9�2�� 
�‡���'�,�1����������  �Ä�6�F�K�D�O�O�V�F�K�X�W�]���L�P���6�W�l�G�W�H�E�D�X�³�����Q�H�E�H�Q���D�Q�G�H�U�H�Q���S�H�U���P�L�Q�L�V�W�H�U�L�H�O�O�H�P���(�U��
lass in Thüringen als Technische Baubestimmung eingeführt)  
�‡���$�U�W�L�N�H�O���������*�U�X�Q�G�J�H�V�H�W�]�����*�*�����± Eigentum  
�‡���8�P�Z�H�O�W�Y�H�U�W�U�l�J�O�L�F�K�N�H�L�W�V�S�U�•�I�X�Q�J�V�J�H�V�H�W�]�����8�9�3�*���� 
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Anlage 4  zu r  Stellungnahme  zum Entwurf des F - Planes der Gemeinde Gerbers-
hausen (Stand 01/2024)  

 
 
Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Bauaufsicht -  Städtebau  
 
 
1.   Keine Einwände  
 
 
2.   Einw endungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-
den werden können  

  
  
 

a)  Einwendungen  
 
b)  Rechtsgrundlagen  
 
c)  Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen und Befreiungen)  

 
 
3.  X Fachliche Stellungnahme  
 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-
ren können    

 
 X Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan    
 

Die Gemeinde Gerbershausen  beabsichtigt einen Flächennutzungsplan (F -Plan) 
für das Gemeindegebiet aufzustellen , dies wird ausdrücklich aus planungsrecht-
licher Sicht begrüßt.  
Der F -Plan enthält Darstellungen (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 -10 BauGB), Kennzeichnun-
gen (§ 5  Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3), nachrichtliche Übernahmen (§ 5 Abs. 5 Abs. 
4 und Abs. 4a BauGB) und Vermerke (§ 5 Abs. 4 und Abs. 4a BauGB).  

 
Gemäß § 5 Abs. 1 BauGB ist im F -Plan für das gesamte Gemeindegebiet die 
sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Ent wicklung ergebende Art der Bo-
dennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den 
Grundzügen darzustellen. Somit wird im F -Plan die städtebauliche Grundkon-
zeption bzw. das räumliche, städtebauliche Entwicklungsprogramm der Ge-
meinde dargestel lt.  

 
�'�L�H���$�Q�I�R�U�G�H�U�X�Q�J�����G�D�V�V���G�L�H���'�D�U�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�H�U���%�R�G�H�Q�Q�X�W�]�X�Q�J���Ä�D�X�V���G�H�U���E�H�D�E�V�L�F�K�W�L�J��
�W�H�Q�� �V�W�l�G�W�H�E�D�X�O�L�F�K�H�Q�� �(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�� �H�U�J�L�E�W�³���� �Y�H�U�N�Q�•�S�I�W�� �G�L�H�� �'�D�U�V�W�H�O�O�X�Q�J�� �G�H�U�� �%�R�G�H�Q��
nutzung mit einer städtebaulichen Entwicklungskonzeption.  

 
Dem F -Plan wird ein Zeithorizont von 10 bis 15 Jahren zu Grunde gelegt. Für 
�G�L�H�� �G�D�U�J�H�O�H�J�W�H�Q�� �Ä�Y�R�U�D�X�V�V�H�K�E�D�U�H�Q�� �%�H�G�•�U�I�Q�L�V�V�H�³�� �D�X�I�� �G�L�H�� �]�X�� �H�U�Z�D�U�W�H�Q�G�H�� �V�W�l�G�W�H��
bauliche Entwicklung ist eine Prognose von Bedeutung und den Planungsabsich-
ten zu Grunde zulegen.  

 
Die Gemeinde Gerbershausen  besitzt keine überört liche Siedlungsfunktion. Da-
her können neue Bauflächen nur für den Eigenbedarf der Gemeinde ausgewie-
sen werden. Entsprechend dem Grundsatz 2 -1 des Regionalplans Nordthürin-
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gen (ThürStAnz Nr. 44/2012 vom 29.10.2012) soll insbesondere angesichts des 
weiter for tschreitenden Bevölkerungsrückganges vor allem unter wirtschaftli-
chen, sozialen, ökologischen und finanziellen Gesichtspunkten der Flächenver-
brauch verringert werden.  

 
Im F -Plan der Gemeinde Gerbe rshausen sind umfangreiche bauliche Entwick-
lungsflächen ( gemischte Bauflächen ) dargestellt. Inwieweit diese ausgewiese-
nen baulichen Erweiterungsmöglichkeiten , insbesondere der gemischten Bau-
flächen,  der Realität entsprechen, ist fraglich . Hier ist ein konkreter Bedarf dar-
zustellen.  
 
Die Flurstücke Gemarkung Gerbershausen, Flur 3 Flurstücke 52/7, 52/5 un d 
119/2 befinden sich innerhalb des Geltungsbereiches des VB - �3�O�D�Q�H�V�� �1�U���� ���� �Ä�(�U��
richtung einer Lagerhalle für den Dachdecke r�E�H�W�U�L�H�E�� �'���� �)�U�R�P�P�³���� �$�O�V�� �$�U�W�� �G�H�U��
baulichen  Nutzung ist festgesetzt , dass ein Be triebs -  und  Lagergebäude für 
Dachdecker sowie dazugehörige Stellplätze und Nebenanlagen. Diese Flurstü-
cke sind eindeutig ausschließlich gewerbliche geprägt, daher ist die Darstellung 
eines MI fraglich. Weiterhin sind die Flurstücke südlich 143/14, 168/5, 143/10 
und 16 8/9 (Betriebsgebäude Dachdeckerbetreib Fromm und Fuhrunternehmen 
Hesse) ausschließlich gewerblich geprägt, auch hier ist die Darstellung eines MI 
fraglich.  
 
Das Grundstück Flur 5  Flurstück 132/3 schein t  eine landwirtschaftliche Nutzung 
zu sein. Hier ist zu überprüfen, ob die  Darstellung einer gemischten Baufläche 
zielführend ist.  
 
Der B -Plan Nr. 4 - �������b�Q�G�H�U�X�Q�J���Ä�5�R�W�K�H�E�D�F�K�³���G�H�U���*�H�P�H�L�Q�G�H���*�H�U�E�Hrshausen setzt 
ein Dorfgebiet (MD) gem. § 5 BauNVO fest. Im F -Plan ist eine Wohnbaufläche 
dargestellt, diese stimmt nicht mit den Festsetzu ngen des B -Planes überein. 
Hier ist entweder eine gemischte Baufläche oder ein MD darzustellen.  
 
Auf der Planzeichnung mit dem Maßstab 1:5000 sind die MI und M -Flächen 
scheinbar mit unterschiedlichen Farben dargestellt (Organe). Die Farbgebung 
sollte überp rüft werden.  
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Anlage 5  zu r  Stellungnahme  zum Entwurf des F - Planes der Gemeinde Gerbers-
hausen (Stand 01/2024)  

 
 
Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Bodenschutz /A ltlasten  
 
 
1.   Keine Einwände  
 
 
2.   Einw endungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-
den werden können  

  
  
 

a)  Einwendungen  
 
b)  Rechtsgrundlagen  
 
c)  Möglichkeiten der Überwindung ( z. B.  Ausnahmen und Befreiungen)  

 
 
3.  X Fachliche Stellungnahme  
 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-
ren können    

 
 X Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan    
 

Mit dem Flächennutzungsplan wird für das  Gebiet der Gemeinde Gerbershausen 
die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der 
Boden -nutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde für 10 bis 
15 Jahre in den Grundzügen dargestellt.  

 
U. a. sollen für den o. g. Bezugszeitraum mehr als 5 ha Flächen zur Bebauung 
u. a. als Wohnbauflächen, Gewerbefläche und gemischte Baufläche auf bisher 
naturbe lassenen Garten - , Grünland -  und Ackerflächen ausgewiesen werden.  

 
Die Umsetzung damit ermöglichter Planungs -  und Bauvorhabe n sind für das 
Schutzgut Boden mit erheblichen, großenteils irreversiblen Auswirkungen und 
Beeinträchtigungen des Bodens, vor allem der natürlichen Bodenfunktio -
nen/Archivfunktionen, insbesondere durch Versiegelung und physikalische Ein-
wir kungen verbunde n. Inwieweit dieser erhebliche zusätzliche Bauflächenbedarf 
tat -sächlich besteht und erforderlich ist, kann hier nicht beurteilt werden.  
Sollten sich im Weiteren Verdachtsmomente für das Vorliegen oder des Entste-
hens schädlicher Bodenveränderungen, u. a. aufgrund stofflicher und physikali-
scher Ein wirkungen, ergeben, so sind diese sofort der Unteren Bodenschutzbe-
hörde, dem Umweltamt des Landkreises Eichsfeld, anzuzeigen und Maßnahmen 
zur Gefahren -abwehr einzuleiten.  
 
Umweltbericht  
Zur Bestanddarstellung w erden einige Übersichtskarten verwendet, eine bau-
leitpla nungsrelevante, vom TLUBN zur Verfügung gestellte, Bodenfunktionsbe-
wertungs karte jedoch nicht (Kartendienste des TLUBN). Mit dieser(en) Bewer-
tungskarte(n) können  die, mit validen Methoden ermittelten, Funktionserfül-
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lungsgrade der einzel nen Bodenfunktionen dargestellt werden. Es sind also kei-
ne Interpretatio nen/Argumentationen mehr erforderlich. Diese Datengrundlage 
soll folgerichtig auch im Flächennutzungsplan z ur Bestanderfassung und Bewer-
tung verwendet werden.  
 
Des Weiteren ist zur Sicherstellung einer sachgerechten Berücksichtigung der 
Bodenschutzbelange, entsprechend den Anforderungen des BauGB und der An-
lage 1 BauGB, die Anwendung der Arbeitshilfe " Checklis ten Schutzgut Boden 
für Pla nungs -  und Zulassun gsverfahren -  Arbeitshilfen für Planungspraxis und 
Vollzug" (LABO 2017) geboten ( https://www.labo -
deutschland.de/Veroeffentlichungen -Bodenschutz - in -der -Planung.htm l). In der 
Bauleitplanung dienen die Checklist en bundeseinheitlich als Grundlage zur Prü-
fung und Bewertung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Aus sagekraft im 
Hinblick auf das Schutzgut Boden.  

https://www.labo-deutschland.de/Veroeffentlichungen-Bodenschutz-in-der-Planung.html
https://www.labo-deutschland.de/Veroeffentlichungen-Bodenschutz-in-der-Planung.html
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Thüringer Landesverwaltungsamt . Postfach 22 49 . 99403 Weimar 

 

 

 
Thüringer  
Landesverwaltungsamt  
Jorge-Semprún-Platz 4 
99423 Weimar 
 
www.thueringen.de 
 
Besuchszeiten:  
Montag-Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr 
 13:30-15:30 Uhr 
Freitag: 08:30-12:00 Uhr 
 
Bankverbindung:  
Landesbank 
Hessen-Thüringen (HELABA) 
IBAN: 
DE80820500003004444117 
BIC: 
HELADEFF820 

Informationen zum Umgang mit Ihren Da-
ten im Thüringer Landesverwaltungs-amt 
finden Sie im Internet unter: www.thuerin-
gen.de/th3/tlvwa/datenschutz/. 
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine 
Papierfassung. 

Ihr/e Ansprechpartner/in:  
Frau Silke Lösch, Referat 340 

Durchwahl:  
Telefon +49 (361) 57 332-1128 
Telefax +49 (361) 57 332-1602  

 
Silke.Loesch@ 
tlvwa.thueringen.de 

Ihr Zeichen:  
 
 

Ihre Nachricht vom:  
10.04.2024 

 
Unser Zeichen:  
(bitte bei Antwort angeben) 
5090-340-4621/4112-1-
77382/2024 
 

Weimar 
21.05.2024 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in 
städtebaul ichen Verfahren nach §  4 Abs.  1 BauGB  
 
Stellungnahme zum Vorentwurf des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Gerbershausen, Landkreis Eichsfeld (Plan stand:  Januar 2024 ) 
 
3 Anlagen  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
durch die o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Thüringer Landes-
verwaltungsamt zu vertretende öffentliche Belange berührt: 
 

1. Belange der Raumordnung (Anlage 1) 
2. Belange des Luftverkehrs (Anlage 2) 

 
In der Anlage 3 erhalten Sie beratende planungsrechtliche Hinweise der hö-
heren Verwaltungsbehörde nach dem BauGB (Sachgebiet Bauleitplanung). 
Diese Hinweise erfolgen unbeschadet der späteren Entscheidung gemäß § 6 
BauGB. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. 
Olaf Hosse 
Referatsleiter 
(ohne Unterschrift, da elektronisch gezeichnet) 
  

Ingenieurbüro Otto Herwig 
Büngen 8  
37318 Kirchgandern 
 
per E-Mail 

http://www.thueringen.de/
file://///VSrv-Daten-SHL/kerstin.tivodar$/VIS/A%20neue%20Vorlagen%20nach%20Markenhandbuch/Weimar/www.thueringen.de/th3/tlvwa/datenschutz/
file://///VSrv-Daten-SHL/kerstin.tivodar$/VIS/A%20neue%20Vorlagen%20nach%20Markenhandbuch/Weimar/www.thueringen.de/th3/tlvwa/datenschutz/
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Anlage 1 zum Schreiben vom 21.05.2025 (Zeichen: 5090-340-4621/4112-1-77382/2024) 
 
 
Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes  zu den Belangen der Raumord-
nung  
 
 
1. ��  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung,  

 Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

b) Rechtsgrundlage 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

2. ��  Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung 

3. ��  Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkungen 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme 

4. Weitergehende Hinweise 

��  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstands 

��  Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 

Grundlage für die raumordnerische Bewertung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Ge-
meinde Gerbershausen sind die Ziele und Grundsätze gemäß Landesentwicklungsprogramm 
Thüringen 2025 (LEP, GVBl 6/2014 vom 04.07.2014) und Regionalplan Nordthüringen (RP-
NT, Bekanntgabe der Genehmigung im ThürStAnz 44/2012 vom 29.10.2012). 
 

Bevölkerungsentwicklung  

Die Aussagen zur erwarteten Entwicklung der Bevölkerungszahlen sind sehr allgemein gehal-
ten. Die angestrebte gleichbleibende Einwohnerzahl im FNP-Zeitraum (bis ca. 2040) entspricht 
nicht der 1. Gemeindebevölkerungsvorausberechnung (1. GemBv) des Thüringer Landesam-
tes für Statistik (TLS), die einen Einwohnerrückgang bis 2040 auf ca. 530 Personen prognos-
tiziert. 

 

Wohnbauflächenbedarf  

Eine Wohnbauflächenbedarfs- und Potentialanalyse erfolgt nicht. Insofern ist nicht nachvoll-
ziehbar, inwieweit die dargestellten neuen Wohn- und anteilig auch gemischten Bauflächen 
dem Bedarf der Gemeinde entsprechen. Eine entsprechende Prognose, basierend auf der 
Einwohnerentwicklung und den Haushaltszahlen ist vorzulegen. Dabei ist nur auf den ge-
meindlichen Bedarf abzustellen. Die Bereitstellung von Wohnbauflächen für umliegende Ge-
meinden oder zentrale Orte ist nicht Aufgabe der Gemeinde Gerbershausen. 

Gemäß den Grundsätzen 2.4.1 G und 2.4.2 G des LEP sollen sich die Siedlungsentwicklung 
�L�Q���7�K�•�U�L�Q�J�H�Q���D�P���3�U�L�Q�]�L�S���Ä�,�Q�Q�H�Q- �Y�R�U���$�X�‰�H�Q�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�³���X�Q�G���G�L�H���)�O�l�F�K�H�Q�L�Q�D�Q�V�S�U�X�F�K�Q�D�K�P�H���I�•�U��
�6�L�H�G�O�X�Q�J�V�]�Z�H�F�N�H���D�P���J�H�P�H�L�Q�G�H�E�H�]�R�J�H�Q�H�Q���%�H�G�D�U�I���R�U�L�H�Q�W�L�H�U�H�Q���X�Q�G���G�H�P���3�U�L�Q�]�L�S���Ä�1�D�F�K�Q�X�W�]�X�Q�J��
�Y�R�U���)�O�l�F�K�H�Q�Q�H�X�L�Q�D�Q�V�S�U�X�F�K�Q�D�K�P�H�³���I�R�O�J�H�Q�� 

 

 



Seite 3 von 7 

 

 

 

 

Insofern sind zunächst bestehende Potentiale (freie Bauplätze in Bebauungsplan-Gebieten, 
Baulücken im Innenbereich, Leerstände, Um- und Nachnutzungsmöglichkeiten) für die De-
ckung eines ggf. bestehenden Bedarfes zu nutzen, bevor neue Flächen im Außenbereich 
überplant werden. Dafür sollten die Potentiale in einer Karte/einem Luftbild verortet und ggf. 
bestehende Nutzungshemmnisse erläutert werden. 
 

Darstellung von Wohn - und gemischte n Bauflächen  

Der Umfang der dargestellten unbebauten Wohn- und gemischten Bauflächen geht offensicht-
lich über den Bedarf der Gemeinde Gerbershausen mit derzeit ca. 590 Einwohnern hinaus. 
Auch sollten größere Grün- und Gartenbereiche, die nicht baulich genutzt werden sollen, als 
Grünflächen/Gärten dargestellt werden; ansonsten wären sie den Potentialen zuzurechnen. 
 

In Rothenbach geht die Bauflächendarstellung deutlich über die Grenzen des Bebauungspla-
nes Rothenbach hinaus. Aus raumordnerischer Sicht ist eine Erweiterung dieser Siedlung 
nicht anzustreben. Ggf. erforderliche neue Bauflächen sollten im Hauptort bereitgestellt wer-
den.  

 

Auch die Bauflächenplanung nord- und südöstlich des Sportplatzes stellt keine sinnvolle Orts-
abrundung dar. Die Wo�K�Q�E�H�E�D�X�X�Q�J�� �|�V�W�O�L�F�K�� �G�H�U�� �6�W�U�D�‰�H�� �Ä�$�P�� �+�D�P�H�O�V�E�H�U�J�³�� �V�R�O�O�W�H�� �V�•�G�O�L�F�K�� �H�Q�W��
sprechend dem auf der anderen Straßensei�W�H���O�L�H�J�H�Q�G�H�Q���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���Ä�+�D�Pel�V�E�H�U�J�³���D�E�J�H��
grenzt werden. Die Fortführung bis zur einzeln gelegenen Bebauung weiter südlich stellt 
ebenso keine sinnvolle Ortsabrundung dar. 
 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass ein Überarbeitungsbedarf für die Begründung be-
steht und die Darstellung neuer Bauflächen auf den begründbaren Bedarf zu reduzieren ist.  
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Anlage 2 zum Schreiben vom 21.05.2025 (Zeichen: 5090-340-4621/4112-1-77382/2024) 

 
Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen des Luftver-
kehrs  
 
1. ��  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung,  

 Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

b) Rechtsgrundlage 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

2. ��  Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung 

3. ��  Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkungen 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme 

4. Weitergehende Hinweise 

��  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstands 

��  Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 

Für das o.g. Planungsgebiet liegen derzeit im Thüringer Landesverwaltungsamt keine schrift-
lichen Anträge zur Anlage eines Landeplatzes gem. § 6 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) 
vor. Das o.g. Planungsgebiet wird nicht vom Bauschutzbereich eines zivilen Thüringer Flug-
platzes betroffen. 

 

Gegen den o.g. Flächennutzungsplan bestehen aus luftverkehrsrechtlicher Sicht keine Beden-
ken, wenn nachfolgende Hinweise bei der weiteren Planung berücksichtigt werden:  

 

Außerhalb von Bauschutzbereichen dürfen gem. § 14 LuftVG Bauwerke und Anlagen, die eine 
Höhe von 100 m über der Erdoberfläche überschreiten, nur mit Zustimmung der Luftfahrtbe-
hörde errichtet werden. Das gleiche gilt für Anlagen von mehr als 30 m Höhe auf natürlichen 
oder künstlichen Bodenerhebungen, sofern die Spitze dieser Anlage um mehr als 100 Meter 
die Höhe der höchsten Bodenerhebung im Umkreis von 1,6 Kilometer Halbmesser um die für 
die Anlage vorgesehene Bodenerhebung überragt.  

Die notwendige luftverkehrsrechtliche Zustimmung ist im Rahmen des Baugenehmigungsver-
fahrens zu beantragen.  

Eigentümer und andere Berechtigte von Bauwerken und von Gegenständen im Sinne des § 
15 Abs. 1 LuftVG (Bäume, Freileitungen, Masten, Dämme sowie andere Anlagen und Geräte), 
die die oben genannten nach § 14 LuftVG zulässigen Höhen nicht überschreiten, haben ent-
sprechend des § 16 a LuftVG auf Verlangen zu dulden, dass Bauwerke und Gegenstände in 
geeigneter Weise gekennzeichnet werden, wenn und insoweit dies zur Sicherung des Luftver-
kehrs erforderlich ist.  

Sofern derartige Vorhaben eine Höhe von 20 m über OK Gelände überschreiten sollen, müs-
sen sie vom Thüringer Landesverwaltungsamt (-Referat 540-) bezüglich einer eventuell not-
wendigen Kennzeichnung gem. § 16 a LuftVG überprüft werden. Dazu ist eine Beteiligung im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens bzw. vor der Aufstellung von Kränen eine separate 
Antragstellung notwendig.  
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Anlage 3 zum Schreiben vom 21.05.2024 (Zeichen: 5090-340-4621/4112-1-77382/2024) 
 
Beratende planungsrechtliche Hinweise der höheren Verwaltungsbehörde nach dem 
BauGB zum Planverfahren und Planentwurf  
 
 
1. Rechtswirksame Bebauungspläne und städtebauliche Satzungen 
 
In der Begründung, Seite 23, und in der Anlage 2 zur Begründung sind die bereits bestehenden 
Bebauungspläne und städtebaulichen Satzungen der Gemeinde Gerbershausen erläutert 
bzw. in einem Übersichtsplan dargestellt. 
 
Im Übersichtsplan wurden u. a. die festgesetzten Hauptnutzungsarten in den Bebauungsplä-
nen mit dargestellt. Vor diesem Hintergrund wäre die Darstellung im Bereich des Bebauungs-
�S�O�D�Q�H�V���1�U���������Ä�/�D�Q�G�Z�H�K�U�����³��anzupassen, da hier ein Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO und ein 
Mischgebiet nach § 6 BauNVO festgesetzt wurde. Dargestellt wurde eine reine Mischgebiets-
fläche. 
 
�'�L�H���$�X�V�V�D�J�H�Q���X�Q�G���'�D�U�V�W�H�O�O�X�Q�J�H�Q���L�P���%�H�U�H�L�F�K���G�H�V���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�H�V���1�U���������Ä�5�R�W�K�H�Q�E�D�F�K�³ sind 
ebenfalls zu überarbeiten: Bei diesem Bebauungsplan handelt es sich um einen einfachen 
Bebauungsplan, der die Art der baulichen Nutzung und die überbaubaren Grundstücksflächen 
regelt. Regelungen zum Maß der baulichen Nutzung erfolgten nicht. Als Art der baulichen Nut-
zung wurde hier ein Dorfgebiet nach § 5 BauNVO festgesetzt, so dass die Darstellung im 
Übersichtsplan in eine Mischbaufläche (jetzt rote Wohnbaufläche) geändert werden müsste.  
 
Ergänzend sollte in der Anlage 2 eine Planzeichenerklärung ergänzt werden, die die unter-
schiedlichen Farbgebungen der Bebauungspläne und Satzungen erläutert. Es kann nicht er-
wartet werden, dass alle Behörden und die Öffentlichkeit sich mit den Baugebietsarten der 
BauNVO auskennen. 
 
2. Baugebietsdarstellungen bestehender Siedlungsbereiche in der Planzeichnung 
 
Die vorhandenen, bebauten Bereiche werden in entsprechender Art und Weise als Baugebiete 
dargestellt. Soweit in den Randbereichen und Blockinnenbereichen keine baulichen Erweite-
rungen geplant sind, so sind die Darstellungen entsprechend anzupassen. In Teilbereichen 
ragen größere Baugebietsflächen in unbebaute Gartenbereiche hinein bzw. werden Bereiche 
einbezogen, die keinen baulichen Zusammenhang erkennen lassen. Die Ausdehnung der dar-
gestellten Bauflächen ist entsprechend zu reduzieren, da diese Flächen ansonsten als neu 
ausgewiesene Bauflächen gewertet werden müssten. Dieses ist hier aber nicht der Fall, die 
Flächen sind nicht Bestandteil der im Punkt �����G�H�U���%�H�J�U�•�Q�G�X�Q�J���H�U�O�l�X�W�H�U�W�H�Q���Ä�3lanungsziele und 
�'�D�U�V�W�H�O�O�X�Q�J�H�Q�³�� 
 
Folgende Bereiche sind entsprechend zu überprüfen bzw. bedürfen nach Sichtung der Unter-
lagen einer Änderung (Darstellung von Gartenflächen / Grünflächen): 
 

a) Bereich am nordwestlichen Ortsausgang; hier soll mit einer neuen Baufläche eine bau-
liche Einzelanlage im Norden mit der Ortslage von Gerbershausen räumlich verbunden 
werden; da es sich nach aktuellen Luftbildern nicht um eine Baulücke handeln dürfte, 
ist eine Bauflächendarstellung der baulichen Einzelanlage und dem nachfolgenden Be-
reich bis zur bebauten Ortslage nicht gerechtfertigt (dargestellt als Wohnbaufläche) 
 

b) Blockinnenbereich zwischen Rasenstraße und Steinweg (dargestellt als gemischte 
Baufläche) 
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c) Größere Grünfläche (ca. 2.000 m²) westlich der Rasenstraße (dargestellt als gemischte 
Baufläche) 
 

d) Größere Freifläche im Bereich wo die Straßen Rasenweg und Kreisstraße aufeinan-
dertreffen (dargestellt als Wohnbaufläche) 

 
e) Bereich nordwestlich der Stichstraße Steinweg (geprägt durch Großgrün, dargestellt 

als Wohnbaufläche) 
 

f) Blockinnenbereich zwischen Straße Siedlung und Schmandgasse (dargestellt als 
Wohnbaufläche) 
 

g) Grünbereich zwischen Sportplatz (dieser ist als Grünfläche mit Zweckbestimmung dar-
gestellt) und nördlicher Ortslage (dargestellt als gemischte Baufläche) 
 

h) Im Bereich Rothenbach ist die Darstellung der Bauflächen auf die Bereiche zu redu-
�]�L�H�U�H�Q�����G�L�H���Q�D�F�K���G�H�P�����H�L�Q�I�D�F�K�H�Q�����%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���Ä�5�R�W�K�H�Q�E�D�F�K�³���L�P���%�H�V�W�D�Q�G���Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q��
sind bzw. noch bebaubar sind. Es bedarf daher einer Reduzierung der südlichen und 
der östlichen Baufläche. Im Übrigen ist die Darstellung als Wohnbaufläche in eine Dar-
stellung gemischter Bauflächen zu ändern, da der Bebauungsplan als Art der baulichen 
Nutzung ein Dorfgebiet nach § 5 BauNVO festsetzt (siehe oben und Punkt 1 der hin-
weise) 

 
 
3. Bedarfsgerechtigkeit neu ausgewiesener Wohnbauflächen und gemischter Bauflächen 
 
Im Flächennutzungsplan ist nach § 5 Abs. 1 BauGB für das ganze Gemeindegebiet die sich 
aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach 
den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen.  
 
Um �G�H�P���3�O�D�Q�X�Q�J�V�J�U�X�Q�G�V�D�W�]���Ä�Q�D�F�K���G�H�Q���Y�R�U�D�X�V�V�H�K�E�D�U�H�Q���%�H�G�•�U�I�Q�L�V�V�H�Q�³���J�H�U�H�F�K�W���]�X���Z�H�U�G�H�Q�����L�V�W��
es erforderlich, in nachvollziehbarer Art und Weise zukünftige Baulandbedarfe zu ermitteln und 
zu dokumentieren. Im vorliegenden Fall erfolgte keine derartige Ermittlung und Bewertung, so 
dass die vorgenommenen Darstellungen neuer Wohnbauflächen und gemischter Bauflächen 
nicht plausibel ist. Neuausweisungen von Bauflächen können insoweit nicht auf allgemeine 
Aussagen, wie u. a. auf eine wünschenswerte Baulandbereitstellung für junge Familien, eine 
dauerhafte Erhaltung der jetzigen Einwohnerzahlen, eine (pauschale) Fortsetzung der bishe-
rigen Neubautätigkeit usw. gestützt werden. 
 
Unabhängig von einer fehlenden Ermittlung des Baulandbedarfes ist festzustellen, dass der 
Umfang der geplanten gemischten Bauflächen und Wohnbauflächen im Verhältnis zur Größe 
und zur städtebaulichen Struktur von Gerbershausen mit seinen ca. 590 Einwohnern überdi-
mensioniert ist. Nach überschlägiger Ermittlung wurden ca. 1,5 ha neue Wohnbauflächen und 
ca. 3,0 ha neue gemischte Bauflächen ausgewiesen (die in der Begründung, Seite 56, erfolg-
ten Größenangaben zu den neuen Bauflächen sind nicht nachvollziehbar bzw. dürften denen 
im Punkt 4 der Begründung dargestellten und erläuterten Bauflächen nicht entsprechen).   
 
Die o. g. Größenordnungen sind nicht gerechtfertigt bzw. widersprechen damit eindeutig der 
o. g. Vorgabe des § �����$�E�V���������%�D�X�*�%�����Z�R�Q�D�F�K���G�L�H���*�H�P�H�L�Q�G�H���D�X�V�V�F�K�O�L�H�‰�O�L�F�K���Ädie sich aus der 
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den vo-
raussehbaren Bedürfnissen�³��darzustellen hat. 
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Im Hinblick auf die erforderliche nachvollziehbare Ermittlung des Baulandbedarfes wird vor-
sorglich darauf hingewiesen, auch bestehende Potentialflächen, wie Baulücken, Gebäudeleer-
stände oder Brachen einzubeziehen. Im Falle von Gerbershausen wären insbesondere 
 

a) im Bereich der Straße Schlagborn mehrere Baulücken (dargestellt als Wohnbauflä-
che),  
 

b) ein Bereich angrenzend an das �E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�� �*�H�Z�H�U�E�H�J�H�E�L�H�W�� �Ä�/�D�Q�G�Z�H�K�U�³�� ���G�D�U�J�H�V�W�H�O�O�W��
als gemischte Baufläche) und 

 
c) Potentialflächen im Bereich der E�U�J�l�Q�]�X�Q�J�V�V�D�W�]�X�Q�J�� �Ä�$�X�I�� �G�H�U�� �+�|�K�H�³�� ��dargestellt als 

Wohnbaufläche)  
 

in eine entsprechende Ermittlung und Bewertung von Potentialflächen mit einzubeziehen.  
 

4.  Erneuerbare Energien 
 
In den Planungsunterlagen erfolgten �± soweit ersichtlich �± keine Aussagen zur möglichen Aus-
weisung von Flächen zur Erzeugung erneuerbarer Energien. Insbesondere erfolgte keine Dar-
stellung von Flächen zur Erzeugung von Solarenergie. Es bleibt damit unklar, ob die Gemeinde 
generell beabsichtigt, derartige Flächen bereitzustellen oder nicht bereitzustellen bzw. bleibt 
offen, ob im Gemeindegebiet von Gerbershausen wegen den umfänglichen naturschutzrecht-
lichen Schutzgebietsausweisungen überhaupt geeignete Flächen zur Verfügung stehen wür-
den. In der Begründung sollte in jedem Fall ein entsprechendes Kapitel zu den erneuerbaren 
Energien ergänzt werden.  
 
5. Landschaftsplanung als Grundlage für die Flächennutzungsplanung 
 
Nach § 4 Abs. 1 ThürNatG werden in Thüringen die Landschaftspläne als Fachpläne des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege von den zuständigen unteren Naturschutzbehörden 
aufgestellt und fortgeschrieben. Der Landschaftsplan bildet damit eine wichtige fachliche 
Grundlage für den Flächennutzungsplan. Im vorliegenden Fall erfolgte in den Vorentwurfsun-
terlagen (Begründung und Umweltbericht) keinerlei Hinweis auf eine entsprechende beste-
hende oder in der Fortschreibung befindliche Landschaftsplanung.  
 
Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass unabhängig von der Existenz eines Landschafts-
planes die Belange von Natur und Landschaft bei der Planaufstellung berücksichtigt werden 
müssen. Insbesondere ist die Erhaltung und Entwicklung der Landschaft mit ihrer Vielfalt und 
Eigenart, ihren Lebensräumen sowie ihren Lebensstätten für Tier- und Pflanzenarten im Rah-
men der Neuaufstellung eines Flächennutzungsplanes zu beachten. Der Vorentwurf enthält 
bisher noch keinerlei Darstellungen nach § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB (Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft), so dass ak-
tuell noch von einer (erheblich) unvollständigen Berücksichtigung der Belange von Natur und 
Landschaft ausgegangen werden muss.     
 
6. Lesbarkeit der Abbildungen in der Begründung 

 

Die Tabellen, graphischen Darstellungen und Abbildungen in der Begründung sind unscharf 
und dadurch nur schwer zu lesen. Dies ist sowohl bei der Papierfassung als auch in der digi-
talen Ansicht (PDF) der Fall. Wesentliche Informationen gehen damit verloren bzw. sind be-
stimmte Sachverhalte nicht bewertbar.  
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Aufstellung des Flächennutzungsplan der Gemeinde Gerbershausen 
2024 
Beteiligung Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB 
Frist zur Stellungnahme: 24. Mai 2024 
 
Stellungnahme Träger öffentlicher Belange - Landwirtschaft und 
Agrarstruktur  
 
Das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum (TLLLR), 
Referat 42, Zweigstelle Bad Frankenhausen wurde mit dem Schreiben vom 08. 
April 2024 nach § 4 (1) BauGB zur Stellungnahme aufgefordert.  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Gerbershausen hat in seiner Sitzung am 6. 
Oktober 2022 die Aufstellung eines Flächennutzungsplanes (FNP) für die 
Gemarkung Gerbershausen beschlossen. Im Flächennutzungsplan ist für das 
ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen 
Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren 
Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Der 
Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes umfasst die gesamte 
Gemarkung. Dazu äußern wir uns wie folgt: 
 
Die Gemeinde plant mit der Aufstellung des Flächennutzungsplanes die 
Grundlage für bauliche Veränderungen bzw. Erweiterungen einiger, 
hauptsächlich am Ortsrand gelegenen Flächen, welche aktuell unbebaut sind 
und landwirtschaftlich genutzt werden. Die Belange der Agrarstruktur sind 
dadurch direkt betroffen. 
 
Der FNP solle auch dazu beitragen eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, 
die natürliche Lebensgrundlage zu schützen und zu entwickeln, den 
Klimaschutz zu fördern sowie städtebauliche Gestalt und das Orts- und 
Landschaftsbild zu erhalten und zu entwickeln. Ein weiterer Schwerpunkt des 
Entwicklungskonzeptes sei die Ausweisung neuer Bauflächen 
und die Festigung des Gemeindegebietes in ihrem dörflichen Charakter. Die 
Gemeinde habe sich die Aufgabe gestellt, u.a. auch im Rahmen der 
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Dorferneuerung, die Wohn- und Lebensverhältnisse immer weiter zu verbessern, vorhandene 
Bebauung zu bewahren und rechtzeitig zu sanieren. Weiterhin weise der FNP zusätzliche 
geeignete Wohnbauflächen am Rand der Ortslage aus, um die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde 
zu erhalten und junge Menschen hier anzusiedeln und zu binden. 
 
Mehr als die Hälfte der rund 755 ha umfassenden Gemarkungsfläche sind der landwirtschaftlichen 
Nutzung als Acker- und Wiesenflächen zugeordnet. Vom Bestand abweichende 
Flächenausweisungen des FNP betreffen die Ausweisung neuer 
Bauflächen für Wohnnutzung und gemischte Nutzung.  
 
Die vorgesehenen Neuausweisungen entsprechend dem Flächennutzungsplan können wie 
folgt zusammengefasst werden: 
 

- Gemischte Baufläche: 3,8 ha 
- Wohnbauflächen: 1,52 ha 

 
Im Ortskern befinden sich bebaute Grundstücke, welche keine Feldblöcke sind und daher nicht 
landwirtschaftlich genutzt werden. Diese Flächen werden nicht im TLLLR im Rahmen der EU-
Agrarförderung beantragt. Sie befinden sich nicht  in einem Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet der 
Landwirtschaft, das durch den Regionalplan Nordthüringen (RP NT) ausgewiesen wird und sie 
besitzen keine landwirtschaftliche Nutzungseignungsklasse. Für diese Flächen bestehen aus 
agrarstruktureller Sicht keine Bedenken. 
 
Betroffene, landwirtschaftlich genutzte Flächen befinden sich im Außenbereich am Ortsrand des 
Gemeindegebietes. Hauptsächlich sollen an den Standorten Wohnbauflächen sowie allgemeine 
Wohngebiete entstehen. Die geplante Bebauung schließt direkt an die örtliche Wohnbebauung 
an. Zudem sollen im FNP ein Gewerbegebiet, gemischte Baufläche und Mischgebiete 
ausgewiesen werden. 
 
In der Folge werden Feldblöcke sowie Flurstücke (Gemarkung Gerbershausen) und ihre 
Betroffenheit erläutert: 
 
Im südöstlichen Bereich am Sportplatz der Gemeinde befindet sich der Feldblock AL46254K02. 
Betroffene Flurstücke in diesem Bereich sind teilweise 139/1, 138/2 sowie 137/3. Im FNP ist hier 
gemischte Baufläche vorgesehen. Der Feldblock besitzt die Nutzungseignungsklasse 8. Der 
Geltungsbereich der gemischten Baufläche am Sportplatz liegt zum größten Teil im 
Vorbehaltsgebiet für landwirtschaftliche Bodennutzung lb-60. 
 
Nördlich des Sportplatz soll Wohnbaufläche entstehen. Der betroffene Feldblock ist der Acker-
Feldblock AL46254K03, welcher sich ebenfalls im Vorbehaltsgebiet für landwirtschaftliche 
Bodennutzung lb-60 befindet. In diesem Bereich ist das Flurstück 129/1 teilweise betroffen. Der 
Feldblock besitzt die Nutzungseignungsklasse 10. 
 
Am nördlichen Rand der Gemeinde befindet sich der betroffene Grünland-Feldblock 
GL46254E05, welcher sich teilweise über die Flurstücke 61/3, 61/6, 62/4, 62/5, 63/3 und 63/4 
erstreckt. Auch hier soll im künftigen FNP der Gemeinde Gerbershausen Wohnbaufläche 
ausgewiesen werden. Der Grünland-Feldblock befindet sich nicht in einem Vorrang- oder 
Vorbehaltsgebiet für landwirtschaftliche Bodennutzung, welche durch den derzeit rechtskräftigen 
RP NT ausgewiesen werden. Vorherrschend ist eine Nutzungseignungsklasse von 15. 
  
Die Flächen östlich der im Westen des Ortes gelegenen Firma Rex-Nordic sind die Grünland-
Feldblöcke GL46254J03 und GL46254D15, bestehend aus den kompletten Flurstücken 9/1, 2/1 
und zum Teil 1. Der Boden hat Nutzungseignungsklasse von 8 und befindet sich nicht in einem 
Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet für landwirtschaftliche Bodennutzung. Auf dem Flurstück 9/1 ist 
ein Mischgebiet, auf den beiden restlichen Flurstücken Gewerbegebiet geplant.  
 



 

 

Die nicht landwirtschaftlich genutzten Flächen um die Firmen Rex-Nordic sowie wie-tec sollen als 
Gewerbegebiete gemäß § 8 BauNVO ausgewiesen werden. Aus agrarstruktureller Sicht bestehen 
diesbezüglich keine Einwände. 
 
Südlich des künftigen Gewerbegebietes, auf dem Acker-Feldblock südlich entlang der 
Kreisstraße, soll aus den Flurstücken 236/8 und 237/10 teilweise Mischgebiet und aus den 
Flurstücken 238/11, 239/11 und 11/2 teilweise allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden. 
Der Feldblock befindet sich vollständig im Vorbehaltsgebiet für landwirtschaftliche Bodennutzung 
lb-60 und besitzt eine Nutzungseignungsklasse von 8. 
 
Abseits des Dorfes in südwestlicher Richtung ist der Feldblock GL46254E05 an der Straße 
�Ä�5�R�W�K�H�Q�E�D�F�K�³���Jelegen, teilweise bestehend aus dem Flurstück 38/1. Ausgewiesen werden soll an 
dieser Stelle Wohnbaufläche. Vorliegend hat der Boden eine Nutzungseignungsklasse von 6 und 
befindet sich nicht in einem Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet für landwirtschaftliche Bodennutzung. 
 
Die Nutzungseignungsklassen sind in Wertigkeiten von 4 bis 20 bzw. keine landwirtschaftliche 
Nutzfläche (LN) eingeteilt, wobei 4 eine Nutzungseignungsklasse mit bester Eignung für die 
landwirtschaftliche Nutzung der Fläche darstellt. 
Bei dem betroffenen Vorbehaltsgebiet handelt es sich bei jedem Feldblock um lb-60 �± �Ä�*�H�E�L�H�W���Y�R�Q��
�*�H�U�E�H�U�V�K�D�X�V�H�Q�� �E�L�V�� �/�X�W�W�H�U�³���� �Z�H�O�F�K�H�V�� �G�X�U�F�K�� �G�H�Q��derzeit rechtskräftigen Regionalplan  
Nordthüringen (RP NT) ausgewiesen wird. Das bedeutet, dass diesem Gebiet bei der Abwägung 
mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht zur Entwicklung einer 
nachhaltigen Landbewirtschaftung beigemessen werden muss. 
 
Bezüglich der in Ortsrandlage neu ausgewiesenen Wohnbauflächen und Mischgebiete bestehen 
Bedenken aufgrund der durch die angrenzenden landwirtschaftlichen genutzten Flächen 
entstehenden Immissionen. 
 
Wir bitten um Beachtung der folgenden Forderungen und Hinweise: 
 
Forderungen:  
 

- Die Bewirtschafter der betroffenen Feldblöcke sind rechtzeitig zu informieren, denn 
Veränderungen an den Feldblöcken sind beim TLLLR, Ref. 57, durch die Landwirte 
anzuzeigen. Der Antrag auf Fördermittel hat bis zum 15.05. des entsprechenden Jahres 
zu erfolgen, da sonst Sanktionen auf die Betriebsprämien berechnet werden.  
 

- Die Zufahrt zu betroffenen und umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen muss 
jederzeit möglich sein. 

 
- Bestehende Pachtverhältnisse sind gemäß den Bestimmungen des Bürgerlichen 

Gesetzbuches zum Pachtrecht in der aktuell gültigen Fassung für die zu beanspruchenden 
Flurstücksteile ordnungsgemäß zu beenden. Daraus entstehende wirtschaftliche 
Nachteile sind auszugleichen. 

 
- Der Geltungsbereich des Flächennutzungsplans ist einzuhalten. 

 
- Der sparsame Umgang mit Grund und Boden ist gem. § 1 a BauGB zu beachten. 

 
Hinweis:  
 

- �Ä�(�L�Q�H�� �/�D�Q�G�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�V�I�O�l�F�K�H�� �L�V�W�� �Q�X�U�� �G�D�Q�Q�� �E�H�L�K�L�O�I�H�I�l�K�L�J���� �Z�H�Q�Q�� �G�L�H�V�H�� �D�X�V�V�F�K�O�L�H�‰�O�L�F�K�� �R�G�H�U��
hauptsächlich für eine landwirtschaftliche Tätigkeit genutzt wird. Eine starke 
Einschränkung ist gemäß § 12 Direktzahlungs-Durchführungsverordnung in der Regel 
gegeben, wenn auf Ackerflächen eine nichtlandwirtschaftliche Tätigkeit länger als 14 



 

 

aufeinanderfolgende Tage dauert oder insgesamt an mehr als 21 Tagen im Kalenderjahr 
durchgeführt wird. Eine befristete nichtlandwirtschaftliche Tätigkeit ist mindestens 3 Tage 
vor Beginn vom Betriebsinhaber schriftlich dem TLLLR, Referat 57 mitzuteilen. Die 
schriftliche Mitteilung muss folgende Mindestangaben enthalten: Lage und Größe der 
betroffenen Fläche mit hauptsächlicher landwirtschaftlicher Nutzung, Art der befristeten 
nichtlandwirtschaftlichen Nutzung, Beginn und Ende der nichtlandwirtschaftlichen 
�1�X�W�]�X�Q�J���³ 

Grünordnung:  

Ein Umweltbericht wurde erstellt. Im vorliegenden Umweltbericht werden die 
Umweltauswirkungen dargestellt, die sich bei der Umsetzung der Inhalte des 
Flächennutzungsplanes voraussichtlich ergeben, besonders werden die Planflächen betrachtet, 
für die der FNP eine vom Bestand abweichende Flächennutzung vorsieht. 
 
Durch die geplante Bebauung wird gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 ThürNatG ein unvermeidbarer Eingriff 
in Natur und Landschaft vorgenommen. Es entstehen umfangreiche Flächenversiegelungen. 
Diese Flächen sind dem Naturhaushalt künftig auf Dauer entzogen. Dieser Eingriff in Natur und 
Landschaft soll durch Ausgleichsmaßnahmen im räumlichen und sachlichen Zusammenhang mit 
dem Eingriff kompensiert werden. Nach § 13 BNatSchG sind erhebliche Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen 
sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen 
Ersatz in Geld zu kompensieren. 
 
Auf der Planungsebene der Flächennutzungsplanung seien die Vorhaben allerdings nicht weit 
genug konkretisiert, um detaillierte Vorgaben zu formulieren. Konkrete Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen auf die Schutzgüter sowie Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 
sind im Zuge verbindlicher Bauleitplanungen bzw. Genehmigungsverfahren festzulegen und 
dann entsprechend umzusetzen. Die Sicherstellung der Maßnahmen sollte auf der 
verbindlichen Bauleitplanebene erfolgen. Wir erheben dazu folgende Forderungen: 
 
Forderungen:  
 

- Die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind möglichst außerhalb der 
landwirtschaftlichen Nutzflächen zu planen. Es soll vielmehr auf andere Möglichkeiten wie 
z. B. auf Renaturierung nicht mehr genutzter Altstandorte, Rückbaumaßnahmen von 
Hochbauten und Flächenentsiegelung, auf Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie 
zurückgegriffen werden. Landwirtschaftliche Splitterflächen können in dem Fall in 
Anspruch genommen werden, wenn die oben genannten Möglichkeiten nicht realisierbar 
sind. Diese Maßnahmen sind uns vorzulegen . 

 
- Wir verweisen auf § 15 (3) BNatSchG: 

 
Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen 
für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu 
nehmen, insbesondere sind für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete 
Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. Es ist vorrangig zu prüfen, 
ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung, durch 
Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- 
oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder 
des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, 

           dass Flächen aus der Nutzung genommen werden. 
 



 

 

- Sollten sich durch die Behördenbeteiligung im Bauleitverfahren zusätzliche/andere 
Kompensationsansprüche ergeben, sind wir gemäß § 6 (3) Thüringer Naturschutzgesetz 
(ThürNatG) erneut zu beteiligen.  

 
- Bei vorgesehenen Anpflanzungen ist das Thüringer Nachbarrechtsgesetz (§§ 44, 46, 47) 

zu beachten. Ebenso die erforderliche Pflege, damit angrenzende landwirtschaftliche 
Nutzflächen nicht beeinträchtigt werden. 
 

- Die Pflege ist dauerhaft nach Bedarf durchzuführen. 
 
Die gesetzlichen Grundlagen dieser Stellungnahme bilden das Bundesbodenschutzgesetz 
(BBodSchG), das Baugesetzbuch (BauGB), der Regionalplan Nordthüringen (RP NT) sowie der 
Thüringer Staatsanzeiger Nr. 34/2005. 
 
Das TLLLR, Ref. 42 ist gem. §4 (2) BauGB erneut zu beteiligen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
 
Stefanie Thurm 
Sachbearbeiterin 
(ohne Unterschrift gültig, da elektronisch gezeichnet) 
 
 
 
  

































Verband für   23.05.2024 
Landentwicklung und  
Flurneuordnung Thüringen 
- Landentwicklungsgruppe Leinefelde-Worbis - 
 

 

Stellungnahme zum Entwurf des Flächennutzungsplanes für die Gemeinde 
Gerbershausen (Stand: Januar 2024)  

Gegen den Flächennutzungsplan bestehen aus Sicht der Flurbereinigung keine 
Bedenken. Einwendungen werden nicht erhoben.  
 

�•      Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die o.g. Plan berühren 
können, mit Angabe des Sachstandes 
 

- keine 
 

�•      Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. 
Rechtsgrundlage 
 

- keine 
 
 
Ergänzende Informationen /Hinweise : 

1. Flurbereinigungsverfahren Gerbershausen: 
- Das Flurbereinigungsverfahren Gerbershausen wurde im Dezember 2000 als 

Regelflurbereinigungsverfahren nach § 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und § 56 
Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) mit einer Verfahrensgröße von ca. 
767 ha angeordnet. Das Verfahrensgebiet umfasst mit Ausnahme weniger 
Flurstücke (Exklaven) fast vollständig die Gemarkung Gerbershausen sowie einige 
Flurstücke aus der Gemarkung Bornhagen, Flur 3 und 4 sowie aus der Gemarkung 
Arenshausen, Flur 5 und 6 (Enklaven). 

- Im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens wurden u.a. verschiedene Wegebau- und 
Pflanzmaßnahmen sowie Gewässeroffenlegungen umgesetzt. Maßnahmen zum 
Hochwasserschutz sowie weitere Wegebaumaßnahmen sind Bestandteil einer in 
Aufstellung befindlichen 3. Änderung des Planes nach § 41 FlurbG. 

- Für die Ortslage Gerbershausen und den Ortsteil Rothenbach wird derzeit eine 
Ortslagenregulierung und -aufmessung durchgeführt. Im Zuge dessen werden die 
noch vorhandenen ungetrennten Hofräume aufgelöst. 

- Der Ortsrandweg mit Graben südlich der Ortslage, an dem gemäß FNP nördlich ein 
Wohnbaugebiet geplant ist, wurde 2002 zur Erschließung der landwirtschaftlichen 
Flächen und zum Hochwasserschutz im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens 
gebaut und 2003 an die Gemeinde Gerbershausen übergeben. Der Ausbau erfolgte 
nach den Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW) mit einer Fahrbahnbreite 
von 3,00 m und einer Kronenbreite von 5,00 m. 

- Im Nordwesten grenzt das Flurbereinigungsverfahren Bornhagen an. 
 



 

2. Planunterlagen Flächennutzungsplan: 

Zum Begründungstext: 

- �6�H�L�W�H���������$�E�V�����������Ä�«���D�O�V���(�Q�W�Z�X�U�I���I�•�U���G�L�H���*�H�P�H�L�Q�G�H��Kirchgandern  �«�³�����+�L�H�U���P�X�V�V���H�V��
�Y�H�U�P�X�W�O�L�F�K���Ä�*�H�P�H�L�Q�G�H��Gerbershausen �³���K�H�L�‰�H�Q�� 

- �6�H�L�W�H�����������]�X�P���3�X�Q�N�W���Ä�%�H�V�R�Q�G�H�U�V���J�H�V�F�K�•�W�]�W�H���%�L�R�W�R�S�H�«�H�U�J�l�Q�]�H�Q�G��§ 18 �7�K�•�U�1�D�W�*�³��
anstatt § 18 ThürNatG § 15 ThürNatG 

- Seite 22: Das Flurbereinigungsverfahren ist ein nach § 1 Flurbereinigungsgesetz 
(Regelflurbereinigung) und § 56 Landwirtschaftsanpassungsgesetz angeordnetes 
Verfahren. 

- Seite 23: Neben dem Flurbereinigungsverfahren Gerbershausen sind auch noch 
das Flurbereinigungsverfahren Bornhagen sowie Teile des 
Flurbereinigungsverfahrens Lindewerra dargestellt. Hier ist ggf. eine andere 
Abbildung zu verwenden. 

- Seite 25/26: Plateau- und Hügelland oder Platten- und Hügelland? 
- �6�������������D�Q�V�W�D�W�W���Ä�*�H�U�E�D�F�K�³���%�H�]�H�L�F�K�Q�X�Q�J���*�H�U�E�E�D�F�K 
- Seite 57: Die neu ausgewiesene gemischte Baufläche (M) südlich der L1002 ist im 

Text nicht erwähnt. Wofür ist diese Fläche perspektivisch vorgesehen? 
 

Zur Karte: 

- Die Kartenbeschriftung des verrohrten Teilstücks �l�Q�G�H�U�Q���]�X���Ä�6�F�K�D�U�Is�K�D�J�H�Q�J�U�D�E�H�Q�³�� 
- �,�Q���G�H�P���0�L�V�F�K�J�H�E�L�H�W���D�P���6�S�R�U�W�S�O�D�W�]���V�W�H�K�W���G�L�H���$�Q�J�D�E�H���Ä���������P�ð�³�����:�H�O�F�K�H���%�H�G�H�X�W�X�Q�J��

hat die Angabe? 
- Da der Talgraben im Ort tlw. verrohrt ist, könnte eine Darstellung wie beim Gerbbach 

vorgenommen werden. 
- Der Löschwasserteich im Gewerbegebiet, angrenzend an den 

Rothenbach/Gerbbach ist nicht dargestellt.  
 
 
gez. Heiner Kock 
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Polizei 5

PolizeiinspektionEichsfeld

�3�H�W�U�L�V�O�U�D�‰�H3 - 37308Heiligenstadt

�,�Q�J�H�Q�L�H�X�U�E�•�U�R�I�•�UPlanung
Projektierungund Bauleitung
Otto Hemig
�%�•�Q�J�H�Q8

37318Kirchgandern

per Mail

StellungnahmederPolizeiinspektionEichsfeld

hier: �)�O�l�F�K�H�Q�Q�X�W�]�X�Q�J�V�S�O�D�QderGemeindeGerbershausen�² �$�Q�K�|�U�X�Q�J
�Ä�7�U�l�J�H�U�|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�U�%�H�O�D�Q�J�H�³�J�H�P�l�‰5 4 Abs. 2 Baugesetzbuch

SehrgeehrteDamenund Herren,

mit E-Mail vom 10.04.2024wurde uns als �7�U�l�J�H�U�|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�UBelangeGele-

genheitzur Stellungnahmeim Rahmenunserer�=�X�V�W�l�Q�G�L�J�N�H�L�Wgegeben.

Hinsichtlich der vorliegendenUnterlagenzum �)�O�l�F�K�H�Q�Q�X�W�]�X�Q�J�V�S�O�D�Qder �*�H�²

meindeGerbershausengibt es seitensder PI Eichsfeld keine �H�U�J�l�Q�]�H�Q�G�H�Q
InformationenoderAnmerkungen.PolizeilicheBelangewerdennicht �E�H�U�•�K�U�W��

�)�•�U�5�•�F�N�I�U�D�J�H�Qstehenwir gernzur �9�H�U�I�•�J�X�Q�J��

Mit freundlichen�*�U�•�‰�H�Q

i.A.

'/%rf
arkoAlthaus

Polizeihauptkommissar

Seite 1 von 1

Polizeiinspektion
Eichsfeld

SachbereichEinsatz

Marko Althaus,SB Einsatz!Verkehr

Durchwahl:

Telefon 03606651-114

Telefax03606651-199

gieich.einsatz@

polizei.thueringen.de

Ihr Zeichen:

Ihre Nachrichtvom:

10. April 2024

UnserZeichen:

05-4623-5070/24

Heiligenstadt,
27. Mai 2024

Polizeiinspektion
Eichsfeld

�3�H�W�U�L�V�W�U�D�‰�H3

37308Heiligenstadt
Telefon03606�������²��

Telefax03606651-199

www.polizei.thueringen.de

Steuernummer151/144I70020

USt-ldNr. DE811505490

Bankverbindung:
Landesbank�+�H�V�V�H�Q���7�K�•�U�L�Q�J�H�Q
IBAN

DE93 8205000030044441 74

BIC

HELADEFF820

Datenschutzinformationen

InformationzurVerarbeitungihrer

Daten�¿�Q�G�H�QSie unterdemLink:

www.(hueringen.de/th3/golizei/datenschut;
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Gemeinde Gerbershausen, Flächennutzungsplan - Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nach § 4, Abs. 2 BauGB 
 
Stellungnahme der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Thüringen e.V. (SDW) 
 
 
Sehr geehrte Frau Meyer,  
 
als anerkannter Naturschutzverband nach § 63 BNatSchG nimmt die SDW wie folgt Stellung:  
 
Wir begrüßen die Aufstellung eines Flächennutzungsplans für die Gemeinde Gerbershausen. Die 
Ausweisung neuer Wohnbauflächen und Mischgebietsbauflächen führen zu einer 
Neuinanspruchnahme von über 5 ha für die Siedlungserweiterung. Dies überschreitet deutlich den 
Orientierungswert zur Siedlungsflächenneuausweisung von 0,05 ha pro 1.000 Einwohner und Jahr für 
Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion der Regionalen Planungsgemeinschaft (G 2-1, Regionalplan 
Nordthüringen). Zudem ist zu bemängeln, dass für den Eigenbedarf der Gemeinde ca. 1 Bauplatz pro 
Jahr angesetzt wird, im Ergebnis der auszuweisenden Wohnbauflächen jedoch nicht die noch freien 
Bauplätze bestehender Baugebiete mit einbezogen werden. Es sollte dringend eine Reduzierung der 
neuauszuweisenden Flächen erfolgen und sich zumindest grob an den Orientierungswert des 
Regionalplans gehalten werden.  
 
Gerbershausen ist umgeben vom EU-�s�}�P���o�•���Z�µ�š�Ì�P�����]���š�� �E�Œ�X�� �í�î�� �c�t���Œ�Œ��-�����Œ�P�o���v���� �•�º���Á���•�š�o�]���Z�� �h�����Œ�^��
(EU-Nr. 4626-420). Für Pläne oder Projekte, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen 
oder Projekten ein FFH-Gebiet und/oder ein EU-Vogelschutzgebiet erheblich beeinträchtigen können, 
ist in der FFH-Richtline im Art. 6 Abs. 3 sowie im Bundesnaturschutzgesetz § 34 die Prüfung der 
Verträglichkeit der jeweiligen Pläne oder Projekte mit den festgelegten Erhaltungszielen des 
betroffenen Gebietes vorgeschrieben. Nach Vorgaben der Europäischen Union schließt der Begriff 
�c�W�o���v�^�����µ���Z���&�o�����Z���v�v�µ�š�Ì�µ�v�P�•�‰�o���v�����u�]�š�����]�v�U���µ�v�������•���u�µss auf Ebene der Flächenutzungsplandarstellung 
geprüft werden, ob die Erhaltungsziele eines Natura-2000 Schutzgebietes durch den Plan 
gegebenenfalls beeinträchtigt werden (Europäische Kommission, Bekanntmachung der Kommission �t 
Prüfung von Plänen und Projekten in Bezug auf Natura-2000-Gebiete �t Methodik Leitlinien zu Artikel 
6 Absätze 3 und 4 der FFH-Richtlinie 92/43/EWG. Brüssel 28.09.2021). Durch die unmittelbare Nähe 

Landesvorsitzender 
Dipl.-Kaufmann Matthias Wierlacher 
 
Landesgeschäftsführerin 
Desiree Jakubka 



 
 

 

Wald. Deine Natur. 

des Vorhabens an ein FFH-Gebiet sind Beeinträchtigungen auf dieses nicht auszuschließen und zu 
prüfen. 
 
Die Ausweisung von Wohn- und Mischbauflächen im FNP bereitet die Ausweisung und Realisierung 
von Baugebieten auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung vor. Auf dieser sind Maßnahmen zur 
Vermeidung und zum Ausgleich in Eingriffe von Natur und Landschaft umzusetzen. Die 
Flächennutzungskonkurrenz nimmt stetig zu, und Flächen, die für Ausgleichsmaßnahmen zur 
Verfügung stehen, sind meist gering. Die Gemeinde sollte bereits jetzt dafür sorgen, dass ein 
ausreichender Flächenpool zur Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung steht, und 
diesen Flächenpool als Teil der Begründung zum Flächennutzungsplan darstellen. Ausgleichsflächen 
sind besonders wirksam, wenn diese konzentriert und in räumlicher Nähe zueinander angelegt 
werden. Durch die Anlage eines Flächenpools kann die Lage gesteuert werden, und das bestmögliche 
Ergebnis für Natur und Landschaft erzielt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Desiree Jakubka 
Landesgeschäftsführerin 








	- Bei vorgesehenen Anpflanzungen ist das Thüringer Nachbarrechtsgesetz (§§ 44, 46, 47) zu beachten. Ebenso die erforderliche Pflege, damit angrenzende landwirtschaftliche Nutzflächen nicht beeinträchtigt werden.
	- Die Pflege ist dauerhaft nach Bedarf durchzuführen.



